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KUNDMACHUNG 

über die 5. Gemeinderatssitzung 

am 25.07.2016 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:   22:30 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Ing. Josef Bucher 

   Vbgm. Benno Fankhauser 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Andreas Daigl, Peter Hanser, Marco Giehl, Kurt Schiestl, 

Georg Knabl, Andreas Rainer, Manfred Eberharter, 

Simon Flörl, Philipp Schweinberger, Bianca Ebster 

und Christian Pungg 

 

   sowie Arch. Dr. Georg Cernusca und Julia Reiß M.Sc., B.A. 

 

Entschuldigt: Verena Kostenzer 

 

Schriftführerin: Jennifer Lederer 

 

 

Tagesordnung 

 

1) Beschluss des überarbeiteten Bebauungsplans für Uderns 

2) Erledigung der GR-Beschlüsse vom 27.06.2016 

3) Genehmigung des GR-Protokolls vom 27.06.2016 

4) Vorschlag Christoph Ebster für Grundtausch Parkplätze 

am Finsingbach gegen Verbreiterung Finsingstraße 

5) Antrag Elisabeth Schmid auf Rückbau des Schotterwegs 

im Bereich Alpböck (Entfall der Wegverlegung) 

6) Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

7) Verschiedene Berichte 

8) Allfälliges, Anfragen und Anträge 

9) Personalangelegenheiten 

 

 



Anfangs der Sitzung begrüßt der Bürgermeister den Raumplaner Arch. Dr. Georg 

Cernusca mit seiner Mitarbeiterin Julia. Die beiden sind heute nach Uderns ge-

kommen um dem Gemeinderat gleich zu Beginn die neuen Bestimmungen des über-

arbeiteten Bebauungsplans für Uderns näher zu bringen. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Beschluss des überarbeiteten Bebauungsplans für 

Uderns 

 

Auf Basis der erfolgten Vorbesprechungen des Raumplaners mit dem Gemeindevor-

stand wurde nun der gesamte Bebauungsplan für die Gemeinde Uderns ent-

sprechend überarbeitet. Es gibt drei Zonen für neu gestaffelte Dichtefestlegungen, 

und es soll nun generell möglich sein, dass drei oberirdische Vollgeschosse errichtet 

werden können. Dies entspricht dem Ziel der Raumordnung, sinnvolle Nachver-

dichtungen zu ermöglichen. 

 

Der Bürgermeister bittet Raumplaner Arch. Dr. Cernusca und seine Mitarbeiterin 

Julia Reiß M.Sc., B.A. um die Erläuterung der maßgeblichen Details dazu. 

 

Dr. Georg Cernusca begrüßt ebenfalls alle Gemeindemandatare und stellt sich und 

seine Mitarbeiterin vor. Die Flächen wurden auf Grundlage des bereits bestehenden 

Bebauungsplanes ergänzt. Es sollen Nachverdichtungen möglich sein. Die Bau-

fluchtlinien bleiben unverändert. Dr. Cernusca bedankt sich für die Aufmerksam-

keit und die stets gute Zusammenarbeit in den vergangen Jahren. Bgm. Josef 

Bucher bedankt sich ebenfalls für die ausführliche Erklärung und die gute Ko-

operation. 

 

Die Zusammenfassung des Erläuterungsberichts zum Bebauungsplan für die 

Gemeinde Uderns lautet wie folgt: 

 

„Die Gemeinde Uderns hat den Auftrag zur Neuausfertigung eines Bebauungs-

planes für die Gemeinde Uderns auf Grundlage der ersten Fortschreibung des Ört-

lichen Raumordnungskonzeptes bzw. der Überarbeitung des Flächenwidmungs-

planes an das Architektur- und Sachverständigenbüro Dr. Georg Cernusca ver-

geben. Grundlage für diese Arbeiten stellt das TROG 2011, LGBl. Nr. 82/2015 über 

die Raumordnung in Tirol dar. Die Planausfertigung erfolgt im Maßstab 1:1.000, 

wobei insgesamt drei Detailpläne erstellt wurden, die das bebaute Gemeindegebiet 

umfassen.  

 

Plangrundlage stellt die digitale Katastralmappe (DKM) dar, mit dem Stand 

Oktober 2015. Des Weiteren wurden die Daten der Energieversorgung TIWAG u. 

kommunale Versorger (Datenstand: 13.06.2016), der Energieversorgung TIGAS u. 

TAL (Datenstand: 13.06.2016) und der Kunstkataster – Denkmalschutz (Daten-

stand: 10.06.2015) als Grundlage verwendet. Ebenso wurde die erste Fortschrei-

bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes (Stand Oktober 2013), der aktuelle 

Flächenwidmungsplan sowie der aufsichtsbehördlich genehmigte Allgemeine und 

Ergänzende Bebauungsplan der Gemeinde Uderns verwendet. 

 

Aktuelle Gefahrenzonen, Bodendenkmäler sowie Altlaststände wurden bei der 

graphischen Darstellung nicht berücksichtigt. Hier wird auf den vorliegenden 



Gefahrenzonenplan sowie die erste Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-

konzeptes der Gemeinde Uderns verwiesen. 

 

In diesem Bebauungsplan wurden ebenso alle Bebauungsplanänderungen seit der 

Rechtskraft des ergänzenden Bebauungsplanes (EBP/23/06 mit Stand 28.09.2007) 

eingearbeitet und mit der jeweiligen Änderungsnummer kenntlich gemacht. Alle 

Grundstücke die seit der EBP-Änderung (EBP/23/06) keinen Bebauungsplan 

erlassen haben, erhalten die nachstehenden Festlegungen des Bebauungsplanes:  

 

Straßenfluchtlinien: 

 

Diese wurden entsprechend den Festlegungen des ergänzenden Bebauungsplanes 

(EBP/23/06 vom 28.09.2007) eingetragen. Wegerneuerungen und -veränderungen 

wurden entsprechend der dazugehörigen Vermessung, bzw. laut dem aktuellen 

Orthofoto der Gemeinde Uderns, eingetragen, bzw. verändert. Dabei wurden ver-

schiedene Typen – jeder Typ hat eine andere Breite – für die Straßenfluchtlinien 

ausgewiesen. 

 

Typ A: 4,00 m 

Typ B: 5,00 m 

Typ C: 6,00 m 

Typ D: 7,00 m 

Typ b:  gem. Bestand 

 

Typ A1 Rad und Fußwege: 3,00 m 

Typ A2      - und Reitwege: 3,00 m 

Typ A3 Wanderwege:  2,00 m 

 

Im Ortszentrum treten mehrfach Engstellen auf, die sich aufgrund der Bebauung 

bis unmittelbar an den Straßenbereich ergeben. Zur Sicherung des Orts- und 

Straßenbildes bzw. des dörflichen Charakters wurde diesbezüglich auf die bestehen-

de Bebauung Rücksicht genommen. An einigen Stellen wurden Straßenverbreite-

rungen vorgenommen, um langfristig eine Entschärfung der Verkehrssituation zu 

erzielen. Bestehende Verkehrsflächen, Privatwege und nicht vermessene Wegläufe 

wurden als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen und ebenfalls mit Straßen-

fluchtlinien begrenzt. 

 

Baufluchtlinien: 

 

Diese wurden entsprechend den Festlegungen des ergänzenden Bebauungsplanes 

(EBP/23/06 vom 28.09.2007), bzw. den Wegerneuerungen und -veränderungen fest-

gesetzt. Dabei erfolgte für die Festlegung der Baufluchtlinien eine Differenzierung 

zwischen den stark befahrenen Straßen und den verkehrsärmeren Wegen und 

daher wurden die Baufluchtlinien im Gemeindegebiet von Uderns wie folgt 

bestimmt: 

 

bei Hauptstraßen im Gemeindegebiet:      5,0 m 

bei Straßen mit einer Breite von 6,0 m (Typ C) im Ortsgebiet:  5,0 m 

bei Straßen mit einer Breite von 5,0 m (Typ B) im Ortsgebiet:  4,0 m 



in reinen Wohngebieten und in Siedlungen (Wohnstraßen)  

mit einer Straßenbreite von 4,0 m:      3,0 m 

 

Weiteres wurde bei der Festlegung der Baufluchtlinie auf die bereits bestehenden 

Gebäude Rücksicht genommen. Im Bereich der Bestandsbauten wurde die Bau-

fluchtlinie an das jeweilige Gebäude herangeführt. Bei Nebengebäuden wurde die 

Baufluchtlinie durch den entsprechenden Bauteil hindurch eingetragen. Dies des-

halb, da diese ohnedies gemäß TBO vor der Baufluchtlinie zulässig sind, wenn sie 

die Mindesthöhe von 2,80 m einhalten, das Ortsbild nicht stören und die Verkehrs-

sicherheit nicht beeinträchtigen. 

 

Bauweise: 

 

Die Bauweise wurde entsprechend den Festlegungen des ergänzenden Bebauungs-

planes (EBP/23/06 vom 28.09.2007) festgesetzt. In der Gemeinde Uderns wurde 

generell die offene Bauweise festgelegt. Diese regelt den Abstand der Gebäude, 

welche bei dieser Bauweise frei stehend anzuordnen sind, zu den angrenzenden 

Grundstücksgrenzen. Für die Berechnung des erforderlichen Grenzabstandes zu 

den übrigen Grundgrenzen wird die Wandhöhe x 0,6 bzw. 0,4 – je nach Widmungs-

kategorie – herangezogen. Diese ausschlaggebende Wandhöhe wird jeweils vom 

gewachsenen Gelände an der Gebäudeaußenkante unten bis zum Schnittpunkt mit 

der Dachhaut (z.B. oberster Dachziegel in Verlängerung der Gebäudeaußenkante 

oben) gemessen. 

 

Baudichte: 

 

Die Bebauungsdichte Mindest wurde mit 0,15 für oberirdische Gebäude geändert 

festgelegt. Die Baumassendichte Höchst wurde entsprechend der ersten Fort-

schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes und im Sinne der Bodenspar-

samkeit sowie im Zuge einer angestrebten Nachverdichtung wie folgt festgelegt: 

 

Dazu wurde das Ortsgebiet in drei Zonen (D1, D2, D3 – siehe dazu auch nachfol-

gende Tabelle) gegliedert. Je nach lokaler Lage (Ortskern vs. Ortsrand) und zukünf-

tiger Siedlungsentwicklung (Nachverdichtung vs. Auflockerung) wurden Ortsteile 

zusammengefasst und einer dieser Zonen zugordnet. 

 

Für das gesamte Gemeindegebiet wurde dazu ein Übersichtsplan ausgefertigt mit 

den „Festlegungen der Dichtezonen“ in der Gemeinde Uderns.  

 

Dichtefestlegung D 
Baumassendichte Höchst 

BMD  H 

D 1 2,00 

D 2 2,50 

D 3 3,00 

 

 



Eine Ausnahme bildet jedoch das im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der 

Gemeinde Uderns ausgewiesene Tourismusgebiet im Bereich der Gst. 39, 40, 42, 52, 

54, 57/2, 70/2, 70/3 und 1231 sowie der Bp. .26, .28/1, .28/2. .36, .161 und 217. Für 

diese Bereiche wurde schon in der Vergangenheit im Gemeinderat die Baumassen-

dichte Höchst mit maximal 5,00 festgelegt. 

 

Bauhöhe: 

 

Im Gemeindegebiet von Uderns wird die Bauhöhe anhand der traufenseitigen 

Wandhöhe und dem höchsten Gebäudepunkt definiert. Diese Bauhöhen wurden in 

Kombination mit der Anzahl der oberirdischen Geschosse der jeweiligen Siedlungs-

gebiete festgelegt. Im Zuge der Bodensparsamkeit und Nachverdichtung, wie auch 

in der Baumassendichte Höchst berücksichtigt, wurde die Anzahl der oberirdischen 

Geschosse um ein Geschoss erhöht und somit auch die traufenseitige Wandhöhe 

und der höchste Gebäudepunkt um 3,00 m angehoben. Somit ergeben sich für das 

gesamte Gemeindegebiet Uderns folgende Festlegungen: 

  

drei oberirdische Geschosse:   OG H 3 

traufenseitige Wandhöhe Höchst: TR H 10,50 m 

Gebäudepunkt Höchst:   HG H  12,00 m 

 

Der Gebäudepunkt Höchst wurde für die Gemeinde Uderns aufgrund der Festle-

gungen des ergänzenden Bebauungsplanes (EBP/23/06) vom 28.09.2007, bei dem 

die Höhen vom vorhandenen Kanalnetz bzw. anhand der vorliegenden Ver-

messungspläne ermittelt wurden, um 3,00 m angehoben. Für neu dazugekommene 

Baugrundstücke wurde die Höhe des vorliegenden Vermessungsplanes bzw. die 

Höhe bezogen auf eine mittlere Höhe des bestehenden Geländes (lt. TIRIS - 

GeoInformation) mit einer Gebäudehöhe von 12,00 m fixiert. Aufgrund dieser 

Höhenangaben konnte der Gebäudepunkt Höchst in Meter über Adria grundstücks-

bezogen festgelegt werden. 

 

Für die weiteren Ausführungen wird auf den dazugehörigen Erläuterungsbericht 

verwiesen.“ 

 

GV Andreas Rainer schlägt vor, dass man die Bauweise der Dächer in Uderns ein-

heitlich auf Satteldächer festlegen sollte. Bgm. Josef Bucher meint dass nicht alle 

Dächer gleich aussehen müssen, und der Gemeinderat sollte nicht unbedingt so 

drastisch in die Entscheidungsfreiheit der Bürger eingreifen. Man wird bei 

größeren Projekten ohnehin über die Verträglichkeit abstimmen. Für Grundstücke 

oder Gebäude, bei welchen Einzeländerungen des Bebauungsplans beschlossen 

wurden, gelten diese weiterhin. Der Gemeinderat hat also eine gute Steuerungs-

möglichkeit. GR Simon Flörl erkundigt sich warum im Bereich südwestlich des 

Festplatzes eine niedrigere Baumassendichte festgelegt wurde. Dazu wird er-

läutert, dass dort nur Einfamilienhäuser errichtet wurden. GR Marco Giehl merkt 

außerdem an, dass es dort aufgrund der Infrastruktur nicht geschickt wäre, die 

Dichte automatisch zu erhöhen. Es sollten die Gebäude mit größerer Entfernung 

vom Zentrum eine niedrigere Baumassendichte aufweisen. 

 



Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 66 und § 68 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 – 

TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den vom Architekturbüro Dr. Cernusca ausgearbeiteten 

Bebauungsplan (BP/71/16) im Bereich des gesamten Gemeindegebietes Uderns, KG 

Uderns, laut planlicher und schriftlicher Darstellung durch vier Wochen hindurch 

vom 26.07.2016 bis zum 24.08.2016 zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Gleichzeitig wurde gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungs-

planes BP/71/16 gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf einer hierzu berechtigten 

Person oder Stelle abgegeben wird. Personen, die in der Gemeinde Uderns ihren 

Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde Uderns eine Liegen-

schaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche 

nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf ab-

zugeben. 

 

8 Jastimmen, 4 Neinstimmen, 1 Enthaltung. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 27.06.2016 

 

Zu Punkt 2: Das GR-Protokoll vom 06.06.2016 wurde genehmigt und unter-

fertigt. 

 

Zu Punkt 3: Die Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Gp. 1396/2 

wird in Kürze zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung an das 

Amt der Tiroler Landesregierung übermittelt. 

 

Zu Punkt 4: Ebenso werden die beschlossenen Änderungen des Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplans für die Gp. 1400/2 demnächst an 

die Aufsichtsbehörde gesandt. 

 

Zu Punkt 5: Der Bürgermeister hat über den aktuellen Stand hinsichtlich 

der Gespräche zum Beitritt beim Wasserverband mit den 

Gemeinden Aschau, Kaltenbach und Ried berichtet. 

 

Zu Punkt 6: Dem Verein „Zillertaler Heilkräuterfreunde“ in Schlitters wurde 

seitens des Gemeinderats ein einmaliger Zuschuss gewährt. 

 

Zu Punkt 7: Es wurde einstimmig beschlossen dass seitens der Gemeinde 

Uderns kein Auseinandersetzungsverfahren mit der Gemeinde-

gutsagrargemeinschaft Uderns bei der Agrarbehörde beantragt 

wird, da die seitens des Substanzverwalters durchgeführte 

Prüfung der Gebarung der letzten Jahre keine Unregelmäßig-

keiten ergeben hat. 

 



Zu Punkt 8a: Hinsichtlich des geplanten neuen Stockschützen-Vereinslokals 

wurde zwischenzeitlich auch ein Angebot für die Elektroarbeiten 

vorgelegt. 

 

Zu Punkt 8b: Die Rückmeldung der ZVB hinsichtlich der beantragten zweiten 

Schülerbushaltestelle im Bereich Woabichl ist noch ausständig. 

Der Bürgermeister bittet Kurt Schiestl, diesbezüglich bei der 

Leitung des Busbetriebs nochmals zu urgieren. 

 

Zu Punkt 8c: GR Bianca Ebster hat über die letzte Großgruppensitzung hin-

sichtlich des geplanten Umbaus des Neuen Mittelschule in 

Fügen Bericht erstattet. Bgm. Josef Bucher war zwischenzeit-

lich auch bei einer Sitzung der Steuerungsgruppe. Die 

Planungen werden nun konkretisiert. 

 

Zu Punkt 9a: Die notwendigen Malerarbeiten bei den öffentlichen Gebäuden 

in Uderns sollen möglichst gemeinsam umgesetzt werden. 

 

Zu Punkt 9b: Der Ausschuss für Bau, Planung und Infrastruktur wurde damit 

beauftragt, eine Parkraumlösung entlang des Sportplatzwegs 

auf Höhe des Fußballplatzes auszuarbeiten. 

 

Zu Punkt 9c: Im Gemeinderat wurde über den Genehmigungsablauf für die 

Errichtung von Aufzügen gesprochen. 

 

Zu Punkt 9d: Für alle bislang angekauften E-Bikes wurde kürzlich um die 

Bundesförderung bei der KPC angesucht. Weitere Gutscheine 

können noch bis 1. August im Gemeindeamt beantragt werden. 

 

Zu Punkt 9e: Hinsichtlich der lockeren Steine oberhalb der Rodelbahn wird 

der Substanzverwalter nochmals einen Lokalaugenschein mit 

dem Waldaufseher durchführen, damit eine ordentliche 

Sicherung dauerhaft gewährleistet ist. 

 

Zu Punkt 10: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv er-

ledigt. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 27.06.2016 

 

Zum GR-Protokoll vom 27.06.2016 sind keine Stellungnahmen eingelangt. Der 

Gemeinderat genehmigt dieses deshalb und unterfertigt es. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Vorschlag Christoph Ebster für Grundtausch Park-

plätze am Finsingbach gegen Verbreiterung 

Finsingstraße 

 

Erst letztens hat der Gemeinderat ein Kaufgesuch des Christoph Ebster bezüglich 

der Stellplätze am Finsingbach abgelehnt. Nun hat der Antragsteller einen anderen 



Vorschlag eingebracht, durch welchen auch öffentliches Interesse ins Spiel kommt. 

Der Bürgermeister verliest dazu das Schreiben vom 08.07.2016 vollinhaltlich. 

 

Die Familie Ebster wäre bereit, im Bereich ihres Grundstücks beim Haus Finsing-

straße 22 flächengleich Grund an die Gemeindestraße abzutreten, wenn sie dafür 

drei KFZ-Stellplätze am Finsingbach gegenüber des Raika-Gebäudes erhalten 

würde, zur privaten Nutzung sowie für die Gäste in den Appartements. Der Bürger-

meister meint dazu, dass eine Aufweitung der Finsingstraße bei der Engstelle, 

sowie eine bessere Einsehbarkeit zum Fußweg Thannerbrücke gewiss mehr Sicher-

heit brächten. Er bittet die Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen dazu. 

 

Nach Beratung beauftragt der Gemeinderat den zuständigen Ausschuss für Bau, 

Planung und Infrastruktur, zum gegenständlichen Vorschlag gemeinsam mit dem 

Antragsteller einen Lokalaugenschein bei beiden betroffenen Bereichen durchzu-

führen. Geplant wäre für den Grundtausch ein Ausmaß von drei KFZ-Stellplätzen 

mit den Abmessungen von jeweils 5,0 x 2,5 Metern. Sollte der Tausch schließlich 

zustande kommen, so wären die Kosten für die dafür nötigen Vermessungen und 

Grundteilungen sowie die Vertragserrichtung und Eintragung ins Grundbuch zur 

Gänze durch den Antragsteller zu übernehmen. Weiteres zu berücksichtigen ist 

dass die Parkplätze bereits bestehen, während eine Straßenverbreiterung erst er-

folgen müsste. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Antrag Elisabeth Schmid auf Rückbau des Schotter-

wegs im Bereich Alpböck (Entfall der Weg-

verlegung) 

 

Elisabeth und Hansjörg Schmid waren kürzlich im Gemeindeamt, um hinsichtlich 

der bislang diskutierten Wegverlegung im Bereich Alpböck nun ihr neues Anliegen 

vorzubringen. Da das avisierte Vorhaben nicht umsetzbar zu sein scheint, ersucht 

die Grundeigentümerin die Gemeinde nun um Rückbau des bisherigen Schotter-

weges, welcher zur Gänze über ihren Privatweg verläuft. Dazu wurde der Gemeinde 

ein Vermessungsplan übermittelt. Für sie sei die Angelegenheit damit dann end-

gültig erledigt. Für die Gemeinde brächte die Ausführung dieser Variante eine 

namhafte Kosteneinsparung im Vergleich zur wesentlich aufwendigeren Wegver-

legung. 

 

Einem Rückbau des bestehenden Schotterweges im Bereich Alpböck (Grundeigen-

tum Elisabeth Schmid) könnte der Gemeinderat allerdings nur zustimmen wenn 

auch eine Freigabe seitens jener Anrainer erfolgt, welche ihre Dienstbarkeiten des 

Gehens und Fahrens auf ebendiesem Weg behaupten. Es sind dies die Familien 

Fröhlich, Hauser und Troppmair, welche durch ihre rechtsfreundliche Vertretung 

dazu eine Stellungnahme abgegeben haben. Die Anrainer Bernhard Fröhlich und 

Alois Troppmair sind persönlich anwesend. 

 

Der Bürgermeister erklärt dazu, dass es ihm heute um eine reine Berichterstattung 

dazu gehe, damit der gesamte Gemeinderat wieder auf dem aktuellen Stand in 

dieser Angelegenheit sei. Eine Beschlussfassung sei offensichtlich ohnehin nicht 

möglich, bevor die betroffenen Parteien sind nicht einigen können. Für die 



Gemeinde stünde diesbezüglich also wiederum keine Erledigung an. Der Bürger-

meister lädt die Anwesenden ein, ihre Meinungen zur Sachlage kundzutun. 

 

Bernhard Fröhlich meint dazu, dass dieser Weg seit Jahrzenten bestehe. Frau 

Schmid habe außerdem zugestimmt dass in derselben Trasse die Kanal- und 

Wasserleitungen der Gemeinde verbaut werden dürfen. Es ist den Anwohnern un-

klar, weshalb der Weg nun ein Problem darstellen soll. Frau Schmid sowie Rechts-

anwalt Mag. Gredler werden über die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt 

schriftlich informiert. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

  

Substanzverwalter Vbgm. Benno Fankhauser berichtet über Aktuelles aus der 

Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns. 

 

In naher Zukunft muss der Weg vom Krapfenboden zum Riedberg saniert werden, 

da das Wasser talseitig nicht mehr richtig abrinnen kann und der Weg durch die 

entstehenden Furchen bald nicht mehr befahren werden kann. Substanzverwalter 

Benno Fankhauser wird sich mit Reinhold Zisterer ehest möglich diesen Weg an-

schauen. Dazu wird eine Kostenschätzung bei der Fa. Keiler eingeholt. Benno 

Fankhauser berichtet bei der nächsten GR-Sitzung über die weitere Vorgehens-

weise. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Ausbau Breitbandinternet 2016: 

 

Am 14. Juli erfolgte die erste Baubesprechung zum Ausbau des Breitband-Internets 

in Uderns, gemeinsam mit den ausführenden Firmen und der AEP, welche für die 

Koordination und Überwachung verantwortlich zeichnet. Heuer werden die An-

schlüsse vom Backbone ins Ortszentrum errichtet, und auch das große Baulos 

zwischen der Tankstelle und dem Bereich Woabichl soll umgesetzt werden. 

 

Die Begleitmaßnahmen dazu, wie etwa die Verkehrsberuhigung durch die 

Situierung von öffentlichen KFZ-Stellplätzen, die Errichtung von Grüninseln, der 

Ringschluss der TIGAS-Leitung inkl. Anschluss des Feuerwehrhauses, sowie die 

komplette Fahrbahnerneuerung in diesem Bereich, werden dann mit der Aus-

schreibung für 2017 berücksichtigt. 

 

b) Herrichten der Spazierwege: 

 

Seitens der Außendienstmitarbeiter der Ersten Ferienregion wurden kürzlich die 

Spazierwege am Waldrand im Bereich Böglerbichl bis zur Rodelbahn ausgemäht. 

Nun wurde seitens des TVB angeregt, dass man diese Wege in einer Breite von 1,5 

m befestigen könnte (Schotter, Bruchasphalt), wenn vorab der Humus abgetragen 

würde. Diesbezüglich wurde seitens des TVB eine Zusammenstellung bei der 

Hollaus Bau GmbH anfordert. Die Kosten würden je zur Hälfte von der Ferien-

region und der Gemeinde übernommen. 

 



Der Bürgermeister erläutert die Daten der diesbezüglichen Zusammenstellung. 

Wenn der Gemeinderat für eine solche Maßnahme wäre, dann müssten vorab noch 

die betroffenen Grundeigentümer (Privatwälder) über das Vorhaben verständigt 

und deren Zustimmung eingeholt werden. 

 

Im Bereich Golfplatz wird die Sanierung durch die Gemeindearbeiter in Eigenregie 

umgesetzt und entlang vom Waldrand wie bisher gehandhabt erfolgt die Erhaltung. 

GR Christian Pungg ist der Meinung dass man die Wege auf keinen Fall ver-

breitern sollte. 

 

Die Erste Ferienregion und die Hollaus Bau GmbH werden über das Ergebnis der 

Beratung informiert. 

 

c) Neubau eines Vereinsheims für den EV Uderns: 

 

Heute ist wieder ein Schreiben des EV Uderns eingelangt, welches die voraus-

sichtliche Eigenleistung beziffert, sowie allfällige Subventionen durch den Dachver-

band und den Landessportstättenbau. Der Bürgermeister verliest den Brief des 

Obmanns vollinhaltlich. 

 

Der Bürgermeister wird den Gemeinderat im Zuge der nächsten Sitzung über die 

bisherigen Zuschüsse für die Baulichkeiten der anderen Vereine am Sportplatz-

gelände informieren. Auf Basis dessen erfolgen dann die Ansuchen um Subven-

tionierung, sowie die Berücksichtigung des Gemeindeanteils im Voranschlag für 

2017. Diese Vorgehensweise findet die Zustimmung des Gemeinderats. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Flurschadenentschädigung bei der Verlängerung des Bauhofwegs: 

 

Christian Pungg fragt an, ob es hinsichtlich des anteiligen Ernteentgangs für die 

betroffenen Anrainer eine Entschädigung gibt. Bgm. Josef Bucher sichert den be-

troffenen Grundeigentümern eine Pauschalvergütung zu. 

 

b) Zebrastreifen auf den Gemeindestraßen: 

 

GR Bianca Ebster berichtet, sie sei mehrmals darauf angesprochen worden, dass 

die Zebrastreifen auf den Uderner Straßen sehr schlecht sichtbar seien. Sie habe 

sich auch selbst davon überzeugt. Bgm. Josef Bucher erklärt dazu, dass die be-

stehenden Zebrastreifen im Zuge der Überprüfung mit der BH entweder erneuert 

werden können oder gänzlich zu entfernen sind, falls die gesetzlichen Voraus-

setzungen nicht erfüllt werden können. 

 

c) Gehsteig bei Gästehaus Gasser: 

 

DI Raimund Gasser hat sich erkundigt ob es möglich wäre im Bereich des Gäste-

hauses Gasser einen Gehsteig zu errichten. Dort ist es auch gefährlich, da sich auf 

der ungesicherten Seite ein Kaugummiautomat befindet und die Kinder auf offener 

Straße stehen. 



Im Zuge anstehender Straßenarbeiten wird man versuchen dieses Problem zu be-

heben. Vor Umsetzung dieses Vorhabens ist jedoch noch die Planung und Aus-

führung der Wildbach- und Lawinenverbauung bezüglich der Finsingbach-

verbauung in diesem Bereich abzuwarten. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 

 

Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Ing. Josef Bucher eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


